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Oberlausitzer Angler e.V.                                                      
Der Vorstand 
Wirth , Ringo 
Dr.-Irmgard-Ackermann Straße 18 
02625 Bautzen 
www.oberlausitzer-angler.de 
 
 
 
Oberlausitzer Angler e.V.; Wirth; Dr. I. Ackermann Straße 18 ;  02625 Bautzen 
 

Bautzen, den 12.11.2025 
Name Vorname 
Anschrift 
PLZ Ort  
 
 
per E-Mail:  Email 
 
 
Einladung zur Jahres-Hauptversammlung 2025                               
 
Hiermit möchten wir Dich zu unserer Jahreshauptversammlung am 05. Dezember 2025 
um 18.30 Uhr in die Gaststätte „Meja“ in Radibor einladen. Für ein Essen seitens des 
Vereines ist gesorgt.  
 
Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung 
2. Rechenschaftsbericht des Vorstandes 
3. Bericht des Kassenprüfers  
4. Entlastung des Vorstandes für das vergangene Vereinsjahr 
5. Wahl des Vorstandes für die nächsten 4 Jahre 
6. Vorstellung neue Gewässerabschnitte zur Pflege (siehe Darstellungen auf Seite 4 + 5) 
7. Arbeits- und Veranstaltungsaktivitäten 2026  
8. Bericht Jugendangelcamp 2025 + Planung für 2026 von Lars Pfeifer und Unterstützer Silvio Sonnenfeld  
9. Vorstellung + Genehmigung des Haushaltsvorschlages 2026 
10. Vorstellung Spond-App – Nutzung als Kommunikationsmedium (siehe Erläuterungen Seite 3) 
11. Vorstellung Arbeitsstand neue Homepage + neue Emailadresse des Vereins 
12. Beschluss über Anträge und Diskussion 
 
Anträge zur Tagesordnung sowie Anmeldungen als Kandidat für die Wahl von Ämtern 
des Vorstandes sind schriftlich eingehend bis zum 30.11.2025 an den  
Vorstand zu richten. 
 
Beitragsordnung 2025 
     

Beitragsmarken Schatzeinlage Gesamt          

Vollzahler: (x) 115,00 € 
 

15,00 € 
 

130,00 €          

Kinder/ Jugendliche (xx) 45,00 € 
 

5,00 € 
 

50,00 €          

Förderbeitrag: (xxx) 30,00 € 
 

5,00 € 
 

35,00 €          

Aktives Mitglied mit 
Forellenerlaubnisschein: 

 
190,00 € 

 
15,00 € 

 
205,00 € 

         

Kinder/ Jugendliche mit 
Forellenerlaubnis: 

 
120,00 € 

 
15,00 € 

 
135,00 € 

         

Erlaubnis ausschließlich für Forellengewässer mit Förderbeitrag ges. : 
 

XXX 
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Achtung:   
Neu ist, dass Jugendliche ab 2024 mit vollendetem 18. Lebensjahr als Vollzahler gelten. 
 
 
 
Für: 
Sachsen Anhalt                             sind 10,- Euro mehr zu überweisen 
Berlin                                            sind 10,- Euro mehr zu überweisen 
Brandenburg                                 sind 10,- Euro mehr zu überweisen 
Mecklenburg Vorpommern          sind 10.- Euro mehr zu überweisen 
Thüringen ehem. DAV + VDSF  sind 10,- Euro mehr zu überweisen 
 
 
Hinweis: 
Die erworbenen Zusatzmarken sind in einigen Bundesländern allein nicht ausreichend. 
 
Über die genauen Bedingungen und Inhalte für diese Optionen hat sich jedes Mitglied 
eigenverantwortlich im Internet oder beim AVE zu informieren. 
 

Jahresbeitrag für Sachsen 2026:    € 
Sicherheitsleistung / Kaution für nicht geleistete Hegestunden 2026 von Hege 

befreit? 
€ 

   
Überweisungsbetrag:  € 

 
Zahlungsfristen für Verpflichtungen gemäß Satzung und Beitragsordnung: 
Alle Zahlungen sind bis spätestens zum 28.02. des Kalenderjahres zu leisten. 
Für den Erhalt der Beitragsmarken zur Jahreshauptversammlung bis 3 Tage vor Veranstaltungstermin. 
Für den Erhalt der Beitragsmarken zum Ersatztermin bis 3 Tage vor Veranstaltungstermin. 
Danach müssen die Beitragsmarken beim Gewässerwart abgeholt werden. 
 
Zahlungen sind auf folgende Bankverbindung des Vereins zu überweisen:    
IBAN : DE02855500001000099578              BIC : SOLADES1BAT 
 
Als Verwendungszweck bitte den Namen des Mitgliedes und die zusätzlichen Bundesländer angeben! 
Bei nicht geleisteten Hegestunden besteht die Verpflichtung, der Zahlung des festgelegten 
Stundensatzes!  
 
Gegen Abgabe der vollständig geführten Fangbücher für 2025 und Nachweis der Beitragszahlung 
erfolgt die Ausgabe der Beitragsmarken und die Ausgabe der neuen Fangbücher für 2026. 
Besonderer Hinweis:   
Zum vollständig ausgefüllten Fangbuch gehört auch die Fangbuchjahresabrechnung des 
Fangbuches. Fangbücher ohne diese ausgefüllten Seiten werden nicht angenommen und es erfolgt 
keine Markenausgabe. 
 
Ersatztermin für die Markenausgabe ist der 06.03.2026 um 18:30 Uhr im Gasthof Longhorn in 
Teichnitz.  
. 
Bitte beachtet zudem für eventuell notwendige Änderungen unsere Hinweise auf unserer Homepage. 
 
 
Wir freuen uns auf eure Teilnahme und auf ein paar schöne gemeinsame Stunden. 
 
 
Der Vorstand 
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Nutzung der Spond-App zur leichteren Organisation 
der Vereinsaktivitäten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo Vereinsmitglieder,  
 

wir bitten Euch alle hiermit auf unsere Einladung zu der Spond App zu folgen. 

Gern wollen wir, diese kostenlose und eine der erfolgreichsten APP´s überhaupt für Vereine 
mit Euch zusammen nutzen und mit Euch vernetzt sein. 
Sehr viele Vereine nutzen bereits diese APP! 
Der Vorteil besteht darin, dass wir alle auch kurzfristiger agieren können z.B. auch Planungen 
und Aktivitäten außerhalb unseres Veranstaltungsplanes. 
Folgt einfach unserer Einladung, diese Ihr per E-Mail bekommen habt.  
Die Eingaben sind selbsterklärend und falls Ihr dazu Fragen habt, könnt Ihr Euch natürlich 
gern bei uns melden. 
Einige Vereinsmitglieder nutzen erfreulicherweise bereits diese App.  
Wir hoffen sehr Euch alle dabei zu haben.  
Ihr wisst, dass in dieser heutigen Zeit auch schnelle Änderungen eintreffen, könnten.  
Mit Hilfe dieser APP, können wir euch viel besser auf dem Laufenden halten.  
 
Vielen Dank für Eure Mitarbeit. 
 
Beste Grüße wünscht Euch der Vorstand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Seite: 4 

 
 

Neue Gewässerabschnitte zur Pflege durch den Verein. 
 
Im September wurden zwischen dem Dachverband AVE in Dresden und unserem Verein die zu 
pflegenden Gewässer neu geregelt.  Hintergrund ist die Größe und Mitgliederzahl der Vereine. 
So wurden die Abschnitte der Vereine reformiert und neu festgelegt. 
 
Wir als Oberlausitzer Angler e.V. haben jetzt folgende Gewässerabschnitte zu pflegen: 
 
1. Abschnitt:      Spreeverlauf vom Spreebad bis Anfang des Vorstaus Bautzen. 
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2. Abschnitt:     Teil des Ostufers vom Stausee Bautzen Vorstaumauer bis Anfang 
Badestrand 

 

 


